
      

  
 

 

 

 

Gemeindekanzlei Registerbüro 
Tel. 027 957 23 37     Fax 027 957 38 12   Tel. 027 957 19 64 

       saas-balen@bluewin.ch           www.gemeinde-saas-balen.ch       registerhalter-saas-balen@bluewin.ch 

Öffnungszeiten Kanzlei: Montag nachmittags 13.30 – 16.00 Uhr,  Öffnungszeiten Registerbüro: 

Mittwoch und Donnerstag morgens 09.00 – 11.30 Uhr  Mittwoch abends 18.00 – 19.15 Uhr 
 

 

Saas-Balen, 21.01.2022    Nr. 2 
 

Baugesuch 
(Baubewilligungspflichtig gemäss BauV Art. 16, Art 18) 

(Baubewilligungspflicht gemäss Bau- und Zonenreglement Saas-Balen, Art. 5) 
 

Bauherr: Burgener Helmut, Dorfstrasse 21, 3908 Saas-Balen 
Bauvorhaben: Neubau Garagengebäude, Parz. 1290, Plan 6 im Orte genannt «Lee» 
 

Allfällige Einsprachen sind innert 30 Tagen ab dieser Veröffentlichung schriftlich und im Doppel an die 
Gemeindeverwaltung zu richten. 

 

Eidgenössische Volksabstimmungen 
 

Am Sonntag 13. Februar 2022 finden eidgenössische Volksabstimmungen statt über: 
 

➢ die Volksinitiative vom 18. März 2019 „Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu 
Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt“ 

➢ die Volksinitiative vom 12. September 2019 „Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor 
Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)“ 

➢ die Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetztes über die Stempelabgaben (StG) 

➢ das Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Maßnahmenpaket zugunsten der Medien 
 

Öffnung Wahllokal: Sonntag, 13. Februar 2022 09.30 – 10.30 Uhr Schulzimmer Nr. 1 
 

WICHTIG: Bei jedem Urnengang muss die Stimmkarte am Eingang abgegeben werden. Ohne Stimmkarte ist 
die Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen beim persönlichen Urnengang nicht möglich. 
 

Briefliche Stimmabgabe 
Wer brieflich abstimmen möchte, dem stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: 
➢ Der frankierte Übermittlungsumschlag wird rechtzeitig der Post übergeben 
➢ Der Übermittlungsumschlag kann persönlich und unfrankiert auf der Gemeindekanzlei während den 

üblichen Öffnungszeiten in die Urne geworfen werden  
 

!! Persönliche selbstklebende Etikette auf Rücksendungsblatt kleben!! 
 

Die Abstimmunterlagen dürfen NICHT in den Briefkasten beim Kanzleieingang geworfen werden (= ungültig)!! 

 

Beiträge Besamungskosten Grossvieh 
 

Die Gemeinde beteiligt sich an den Besamungskosten von Grossvieh. Die auf Gemeindegebiet wohnhaften 
Landwirte haben die Möglichkeit, von dieser Beteiligung Gebrauch zu machen und zwar zu folgenden 
Konditionen: 
-  Pro künstliche Besamung Fr. 30.- Entschädigung 
-  Max. werden 5 Besamungsversuche für das gleiche Tier angerechnet pro Kalenderjahr 
-  Die Bestandeskarte (inkl. Quittungen der Besamungen) wird jährlich auf der Gemeindekanzlei abgegeben, 
 spätestens bis Ende Januar (Bestandeskarte 2021 - Abgabe bis spätestens 31. Januar 2022). 
 Für später eingereichte Quittungen oder für frühere Jahre werden keine Entschädigungen mehr bezahlt. 

Die Gemeindeverwaltung 

 

Entsorgung Weihnachtsbaum 
 

Bis Freitag 28. Januar 2022 können ausgediente Weihnachtsbäume, die vollständig frei von Fremdstoffen 
sind, zusammen mit dem Hauskehricht an den offiziellen Abfuhrtagen gratis (ohne Sperrgutmarke) entsorgt 
werden. 
 

Mitteilung Pfarrei Eisten 
 

Samstag, 22.01.2022 keine Messe / Sonntag, 23.01.2022 Messe um 09.00 Uhr 

mailto:saas-balen@bluewin.ch


 

Skiclub SC Alpenrösli Schneeschuhwanderung 
 

Hallo zusammen, heute Freitag den 21.01.2022 findet die Schneeschuhwanderung vom Skiclub Alpenrösli 
statt. Wir treffen uns um 18.15 Uhr auf dem Dorfplatz in Saas-Balen. Nach der Schneeschuhwanderung 
werden wir im Restaurant Enzian Nachtessen. Gerne könnt Ihr euch bei Silvio Burgener 078 600 77 25 oder 
Venetz Dominik 079 678 18 95 anmelden. Der Vorstand würde sich auf eine zahlreiche Beteiligung freuen. 

Vorstand SC Alpenrösli 

 

EHC Balmertiger Meisterschaftsspiel 
 

Am Sonntag 23.01.22 findet in Saas-Grund um 19.00 Uhr das Heimspiel gegen den Topfavorit EHC 
Zermatt statt. Nach einem schwierigen Meisterschaftsstart hofft man gegen Zermatt erstmals in der Saison 
zu punkten. Für Kantine und Unterhaltung ist gesorgt. 

EHC Balmertiger 

 

HELP Samariter für Kinder 
 

Liebe HELP’is! Gerne laden wir euch zum nächsten Help-Treffen am Freitag, 28. Januar 2021 um  
18.15 Uhr beim Dorflift «Ziebel» in Saas-Grund ein. Zieht euch warm an und bringt euren Bob oder Schlitten 
mit, damit ihr euch so richtig austoben könnt. Bitte Helm nicht vergessen! Wer will, kann auch eine 
Stirnlampe mitbringen. Über das Thema «Erfrierungen» werden wir auch noch ganz viel erfahren. Moni, 
Sandra, Eveline und Liliane freuen sich, euch wiederzusehen und gerne sind auch neue Gesichter jederzeit 
herzlich willkommen. Um 19.45 Uhr endet der Anlass und die Kinder können abgeholt werden. 

 

Stellenanzeige SMZ Oberwallis – Spitex Saastal 
 

Dipl. Pflegefachperson (60 - 80%) 
 

Wir unterstützen Menschen in herausfordernden Situationen dabei, so selbstbestimmt und selbständig wie 
möglich leben zu können. Für dieses Ziel setzen sich unsere rund 300 Mitarbeitenden täglich im Oberwallis in 
verschiedenen ambulanten Dienstleistungen im pflegerischen und sozialen Bereich ein.  
Werden Sie ab 01.04.2022 oder nach Vereinbarung Teil unseres Teams und tragen Sie als Dipl. 
Pflegefachperson (60 - 80%) mit Kompetenz und Leidenschaft aktiv dazu bei, die Oberwalliser Bevölkerung 
bestmöglich zu unterstützen. 
 

Ihre Aufgaben 
Sie besuchen die von Ihnen betreuten Personen in deren Zuhause und fördern dadurch deren Verbleib in 
den eigenen vier Wänden. Sie stellen eine professionelle Pflege und Betreuung Ihrer Kunden sicher unter 
Berücksichtigung ihrer Wünsche und der ärztlichen Verordnungen. Sie beobachten deren gesundheitliche 
Entwicklung, dokumentieren den Verlauf und sind verantwortlich, dass ggf. die notwendigen Massnahmen 
getroffen werden. Ihre Leistungen halten Sie laufend fest, und Sie sorgen für einen zweckmässigen 
Informationsaustausch im Team. Sie sorgen für die professionelle Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen, 
Kunden und deren Umfeld. Sie ermitteln den Bedarf an Hilfe- und Pflegeleistungen und erstellen einen 
angepassten Pflegeplan. Sie sind verantwortlich für die Umsetzung des Pflege- und Betreuungsprozesses in 
Zusammenarbeit mit dem Pflege- und Betreuungsteam. Sie geniessen eine grosse Selbständigkeit in der 
Erfüllung Ihrer Aufgaben. Ihr Know-How lassen Sie ins Team und in fachliche Arbeiten einfliessen. 
 

Ihr Profil 
Ihnen liegen Menschen am Herzen und Sie haben Freude und Geschick im Umgang mit ihnen. Dabei sind 
Sie sich der Wichtigkeit unserer Dienstleistungen für unsere Kunden bewusst. Als belastbare, selbständige 
Persönlichkeit bewahren Sie auch in neuen und herausfordernden Situationen die nötige Ruhe. Ein eigenes 
Auto erleichtert Ihnen die Wege zu den einzelnen Einsatzorten. Sie bringen einen höheren Abschluss im 
Pflegebereich (FH, HF, AKP, DN II) mit, sind offen für Veränderungen und bereit, sich laufend fachlich fit zu 
halten. 
 

Wir bieten 
Wir bieten Ihnen eine vielseitige, verantwortungsvolle und weitgehend selbständige Tätigkeit in einem 
engagierten und aufgestellten Spitex-Team mit Aufgaben im Büro für administrative Tätigkeiten. Unsere 
Mitarbeitenden profitieren von fortschrittlichen Anstellungsbedingungen, einer optimalen Absicherung und 
grosszügigen Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 

Interessiert - möchten Sie mehr erfahren? 
Ihre Online-Bewerbung (jobs.smzo.ch) nehmen wir gerne bis am 21. Januar 2022 entgegen.  
Für nähere Auskünfte zu Ihrem Aufgabengebiet freut sich Felizitas Furrer auf Ihre Kontaktaufnahme  
(Tel. 027 922 30 71). 



 

Alt Fasnacht 2022 - Absage 
 

Liebe Balmer und Balmerinnen von nah und fern! 
Aufgrund der leider immer noch andauernden coronabedingten Auflagen ist es uns leider nicht möglich, den 
Alt Fasnacht vom 5. März zu planen und organisieren - daher haben wir uns entschlossen, diesen Anlass 

abzusagen. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir den traditionellen Alt Fasnacht im 2023 (endlich      ) 

durchführen können. Bliibet gsund und häbet Sorg! 
     JK Grubenalp Saas-Balen 

 

Hundesteuern 2022 
 

Die Hundehalter haben die Hundesteuer für das Jahr 2022 bis spätestens 31. März 2022 bei der 
Gemeindekanzlei gegen Vorweisen folgender Dokumente zu entrichten: 

• Hundeausweis (mit Chipnachweis) 

• Die Haftpflichtversicherung oder eine entsprechende Bescheinigung, welche belegt, dass die durch den 
Hund verursachten Schäden durch die Versicherung gedeckt sind. 

 

Wichtige Punkte 
Für die Erhebung der Hundesteuer 2022 machen wir Sie gemäss den Bestimmungen von Art. 182 des 
Steuergesetzes vom 10. März 1976 (Fassung gemäss Änderungen vom 06. Dezember 2002) und des 
Staatsratsbeschlusses vom 11. Januar 2006 auf folgende Punkte aufmerksam:  
 

• Die Erhebung der Hundesteuer erfolgt durch die Gemeinde (=keine Hundemarken mehr). 

• Die Identifikation der Hunde wird durch den elektronischen Chip sichergestellt. Die Gemeindepolizei ist mit einem 
Erkennungsgerät ausgestattet, mit welchem das Tragen des Chips geprüft werden kann. 

• Hunde, die noch nicht 6 Monate alt sind und Jungtiere der Züchtereien bis zum Alter von 12 Monaten sind von der 
Taxe befreit. 

• Die Hundesteuer für das Jahr 2022 beträgt CHF 150.-- pro Tier. 

• Die Hunde einer Person, welche Ergänzungsleistungen des Bundes oder kantonale Zusatzleistungen der AHV 
oder IV zusätzlich zur normalen AHV- oder IV-Rente erhalten, erhalten eine Reduktion. Die Hundesteuer für diese 
beträgt CHF 5.--. 

• Die Hundesteuer wird für ein ganzes Jahr erhoben und kann nicht entsprechend der Haltedauer des Tieres 
aufgeteilt werden. 

• Halter von AKTIVEN Gebrauchshunden, welche einen gültigen Ausweis für Führer von Gebrauchshunden (blaue 
Karte) - ausgestellt durch die Walliser Sektion der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft- besitzen, müssen 
lediglich CHF 5.- bezahlen, vorausgesetzt, dass der Hund noch aktiv im Dienst ist. 

• Jeder Hundehalter, der die Hundesteuer bis zum 31. März 2022 oder nach Ablauf der in Artikel 4 Absatz 3 und der 
Artikel 6 Absatz 3 vorgesehenen Frist von 15 Tagen nicht bezahlt hat, kann neben der Bezahlung der Hundesteuer 
zusätzlich mit einer Busse, die bis zum Dreifachen der Steuer betragen kann, belegt werden.  

• Dem Hundehalter obliegt die Pflicht, die Angaben in der Datenbank AMICUS aktuell zu halten und allfällige 
Mutationen vorzunehmen (www.amicus.ch). 

 


